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Prüfungsbericht Waldbad Birkerteich 2010 
 
Der Jahresabschluss Waldbad Birkerteich einschließlich Rechenschaftsbericht für das Jahr 
2010 per 31.12.2010 wurde gemäß Betriebsführungsvertrag von der Bäder- und 
Dienstleistungsgesellschaft mbH (BDH) erstellt und vom Rechnungsprüfungsamt des 
Landkreises Helmstedt geprüft. Das Geschäftsjahr schließt im Ergebnishaushalt mit einem 
Jahresverlust von 260.384,33 Euro und liegt um 55.615,67 Euro unter dem Haushaltsansatz. 
Eine Aufstellung über die Erlöse ist in der Anlage beigefügt. Der Jahresabschluss und 
Rechenschaftsbericht liegen den Fraktionen vor und sind ins Internet eingestellt. 
 
Das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Helmstedt hat mit Datum vom 23. Mai 2012 für 
den Jahresabschluss Waldbad Birkerteich folgendes Ergebnis mitgeteilt: 
 

„Der zur Prüfung vorgelegte Jahresabschluss 2010 wurde ordnungsgemäß aus 

den Büchern und den sonst erforderlichen Aufzeichnungen des Regiebetriebes 

Waldbad Birkerteich entwickelt. Die Bilanz, die Ergebnisrechnung und die 

Finanzrechnung wurden nach den Vorschriften der NGO/GemHKVO und den 

analog anzuwendenden handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt. Der Anhang 

enthält die vorgeschriebenen Angaben. 

 

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Haushaltführung, der sonstigen Teile 

des Rechnungswesens, der wirtschaftlichen Verhältnisse und des Kassen- und 

Vergabewesens hat die unter den Bz. 2.1.1, 4.1.2, 5.1.1.1, 5.1.2.1, 5.1.2.5, 

5.1.4, 5.2.1 und 5.3.1.2.2 getroffenen Feststellungen ergeben. 

 

Einwendungen gegen die Buchführung, den Jahresabschluss und den 

Rechenschaftsbericht sind nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung 

nicht zu erheben. 

 

Das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2010 des 

Regiebetriebes Waldbad Birkerteich wird wie folgt zusammengefasst: 

 

Es wird bestätigt, dass 

• der Haushaltsplan eingehalten wurde, 



• die einzelnen Buchungsvorgänge und Rechnungsbeträge sachlich und 

rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt sind, 

• bei den Erträgen und Aufwendungen sowie den Einzahlungen und 

Auszahlungen des Geld- und Vermögensverkehrs grundsätzlich nach 

den bestehenden Gesetzen und Vorschriften unter Beachtung der 

maßgebenden Verwaltungsgrundsätze und der gebotenen 

Wirtschaftlichkeit verfahren wurde, 

• das Vermögen richtig nachgewiesen ist. 

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass 

• der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt, 

• die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung weitgehend beachtet 

worden sind und 

• bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen 

grundsätzlich nach den geltenden Vorschriften verfahren wurde.“ 

 
 
Um Kenntnisnahme wird gebeten 
 
 
 
Gez. Wittich Schobert 
 
 
(Wittich Schobert) 
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